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§ 5b K-GrvG 5b
 K-GrvG - Kärntner Grundversorgungsgesetz - K-GrvG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.05.2021

Das Land darf sich bei der Versorgung der hilfs- und schutzbedürftigen Fremden und der Scha ung und Erhaltung der

nötigen Infrastruktur humanitärer, kirchlicher oder privater Einrichtungen oder Institutionen der freien

Wohlfahrtsp ege bedienen. Diese werden für die Landesregierung tätig und haben ihr über Au orderung oder bei

sonstiger Notwendigkeit zu berichten. Sie sind bei der Durchführung der Versorgung für das Land an die Weisungen

der Landesregierung gebunden. Die beauftragten Einrichtungen haben die bei der Erfüllung der übertragenen

Aufgaben eingesetzten Dienstnehmer vertraglich zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
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